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Zur Viehsalzfrage. 

Noch immer ist bei uns die Frage, in welcher\Veise 
„ Viehsalz " bereitet werden könnte, .welches zn land
wirthschaftlichen Zwecken billig abgegcbcu werden 11011, 
ohne den Ertrag des Salzgefälles zn gefährden, ungelöst. 

Als Beitrag zn derselben bringen wir nachstehend 
zwei Publicationcn. Die erste ist ein officieller Artikel des 
französischen Amtsblattes „ Moniteur" vom November 
vorigen Jahres, welcher eine legislative Verfügung der 
kais. französischen Regierung bringt, deren Motiv i ru 11 g, 
sowie die Reccpte für Denaturirung von Wichtigkeit 
sind; die zweite ist ein Artikel des Bcrgrathes Pa t c r a 
aus der~ Wiener landwirthschaft.lichcn Zeitung" über den· 
selben Gegenstand. 

1. 

Der Vortrag des französischen Ministers über die 
Viehsalzfrage lautet: 

"Die Landwirthschaft verlangt seit langrr Zeit die 
Herabsetzung der Abgaben, welche auf den für das 
Vieh, sowie für die Düngung und Bodenverbesserung be
stimmten Salzen lasten. 

Die zu lösende Aufgabe bot thatsächliche Schwie
rigkeiten. Es war insbesondere das Viebtmlz, um des
sen Freigebung lebhaft sich bemüht wurde, und es 
handelte sich darum, ein Denatnrirnngs-Verfo.hren zu 
finden, welches, ohne den Preis oder das Gewicht des 
Genussmittels ( denrce) zu empfindlich zu erhöhen, doch 
weder Widerwillen noch Gesundheitsnachtbeile beim Viehe. 
hervorbrächte. 

Die Verordnung vo.m 26. 1''ebr. 1846, erlassen in Ge
mässheit des Art. 11 des Ges. v. 10. Mai 1840, entsprach 
dieser Anforderung nur sehr unvollkommen. Einerseits 
war die Herabsetzung der Abgabe nicht ausgiebig genug 
(pas assez largc ), andererReits war das Denaturirungs
Verfahren complicirt und schwer anwendbar; man hat darum 
auch wenig Gebrauch von diesem Zugeständnisse gemacht. 

In Folge neuer von der kais. französ. Regierung 
angeordneter Studien hat das berathende Comitc für 
Kunst und Gewerbe (comite consultatif des arts et ma
uufacturee) neuerdings Mengungs - Verhältnisse vorgc
echla~en, welche es gestatten, die bisher der Land
wirtheehaft gewährten Erleichterungen zu erweitern. 

Gleichzeitig hat die Regierung auch in Erwägung 
gezogen, dass, um dieser Massregel volle Tragweite zu 
geben, die Abgabe nicht blos herabgesetzt, sondern ganz 
abgeschafft werden müsste. 

Die Denaturirungs-Met.hodcn, welche YOD nun an 
zugelassen sein sollen, sind an sich einfach und wenig 
kostspielig, ausscrdem auch den besonderen Verhältnissen 
der verschiedenen Landestheilc angepasst. Nach dem 
1. Art. können durch fernere Administrativ-Verfügungen 
auch andere Mengungen gestattet werden, deren Recepte 
durch die Erfahrnng gebilligt (•:cnsure) sein werden. 

Um Versuche in dieser Richtnng zn erleichtern, wfrd 
das (französische) Finanz-Ministerium ermlichtigt, von Fall 
zu Fall Abgabenfreiheit für solche Salze zu gewälmm, die 
man derlei Versuchen zu unterwerfen beabsiehtigcu wird. 

D c r T c x t d er v o 1· g e B c h 1 a g c n e n Ver o r cl n n 11 g 
lautet: 

Art. 1. Abgabenfrei unter der Bedingung voran
gehcndrr Denaturirung durch eine Mengung 1111eh einer 
der dieser Verordnung heigcschlosscncn oder der später 
durch besondere V crfiigungen gestatteten V crfahrungs11rten 
sind alle zur Nahrung des Viehs, zur Bereitung von 
Dünger oder zur V crbesscrung deR Bodens bestimmten 
Salze. Der Finanz·Minister kann nach dem Gutachten 
des comitc cousultatif des arts et manufactures versuchs
weise die Anwendung neuer Vcrfohrungsarten gestatten, 
welche Bewilli~uug die Dauer eineH Jahres nicht über
schreiten darf. 

Art. 2. Die Mengung hat auf Kosten des Interes
senten und unter der Aufsieht der Finanzwache oder 
der Gefiillsorgane zu geschehen, und darf uur stattfinden 
auf See-Salinen, Salzwerken, Import-ßureaux, allgemeinen 
Zoll-Entrcpöts, chemischen J<'abriken oder .anderen zu diesem 
Zwecke und unter den vom Finanz-Minister gestellten 
Bedingungen hiezu besonde1·s berechtigten Anstalten. 

Die Salzgattungen bleiben daselbst unter der Ge
flills-Controle (sous Je rcgime de l'entrepöt). 

Art. 3. Besondere Niederlagen gemengter Salze kön
nen unter G enchmigung der Zoll- oder Gefälls-V crwe.1-
tung ( administration des douanes ou de cellc des contri
butions indirectes) an Orten errichtet werden, wo sich 
ein Organ eines der beiden Verwaltungszweige befindet. 
Auch dort bleiben die Salze unter Gefälls-Controle. 



Art. 4. Die Befreiungen, welche der Verkehr ge
genwärtig in Betreff der unreinen (Neben-) Salze geniesst, 
welche zur Bodenverbesserung dienen, bleiben aufrecht. 

Art. 5. Die Verfiigungen der Verordnung vom 26. Fe
bruar 1846 sind aufgehoben. 

Art 6. Unser Finanz-Ministerium ~et mit der Voll· 
ziehung beauftragt. Compiegne, 8. M:\i 1869. 

P. Magne Napoleon. 
Finanzminister. 
Diesem "Gesetze lag nachstehende alR Beilage A 

be:i:eichnete Anleitung zur Denaturirung bei. 

Verfahrungsarte n zur Denaturirung der a.ls 
Vieh-, Dung- und ßodenverbesserungs-Salz 

v er wendeten Sa 1 z e. 

Auf iOOO Kilogramme Salz können nach Wahl der 
fotcress~nten (zur Denaturirung) verwendet werden: 
1. 200 Kilogr. Oelkuchen. 
2. 300 Kilogr. Runkclriibcn- oder Obst-Presslinge ( ou des 

„ ... 
4. 
5. 

6. 

7. 

mares de fruit). 
5 Kilogr. Kolkothar und 100 Kilogr. Oelkuchcn. 
5 Kilogr. Kolkothar und 200 Kilogr. Presslinge. 
5 Kilogr. Kolkothar ~md 10 Kilogr. Absinthpulver, 

10 Kilogr. Melasse (ou de goudron vegetal). 
f'1 Kilogr. Kolkothar, 10 Kilogr. Essen- oder Kien

russ (suie ou noir de fum1\e ), 10 Kilogr. Pftanzen
theer (gondron vcgetal). 

5 Kilogr. Kolkothar, 20 Kilogr. Pflanzenthccr. 
1'!. HO Kilogr. Eisenoker oder fein gcpnh·ertes Eisr.nr.rz, 

:~O Kilogr. Theer uue der Gasfabrikation, 30 Kilogr. 
Guano, Poudrette, Latrinenstofl, Stallmist oder 
andern animalischen Dünger. 

!J. 30 Kilogr. Eisenvitriol (sulfatc de fer), 120 Kilogr. 
Guano, Poudrette, Latrinenstoff, Stallmist oder 
andern :mimo.lisehen Dünger. 

10. 60 Kilogr. pHltre euit ou de platron eu poudre 
fine, 150 Kilogr. Guano, Poudrette etc. 

Gesehen behufs Anfügung an die kaieerl. Verord-
nung vom 8. Nov. 1869. Finanz-Minister 

Magne." 
n. 

Hergrath l' a t e ra publicirte in Hugo Hitschmann's 
11 Wiener landwirthechaftl. Zeitung" nachstehenden Artikel: 

"Ich hatte mich im vorigen Jahre, als von dem h. k.k. 
Ackerbauministerium ein Preis für eiue zweekmässige bisher 
noch nicht in Anwendung gekommene Methode der Deuaturi
rnng des Kochsalzes, zum Zwecke der Herstellung eines 
geeigneten Viehsalzes, ausgeschrieben wurde, den Preis
bewerbern angereiht und veröffentlichte gleichzeitig in der 
Wiener landwirthscbaftlichen Zeitung Nr. 39 einen Aus
zug meiner diesbeziiglichen Eingabe. Im Mai laufenden 
Jahres erhielt ich die Denkschrift der von Seiner Ex
cellenz dem Herrn Ackerbaumiuister in Angelegenheiten 
der Denaturirung von Viehsalz einberufenen Commission, 
welche in Wien im Verlage des k. k. Ackerbauministe
riums erschienen war, zugestellt. 

Es erscheiot mir als eine wirkliche Pflicht, einigen 
in dieser Denkschrift enthaltenen Daten entgegen zu 
treten und zwar keineswegs in der Absicht, auf den ein
~al von den Preisrichtern gefällten Ausspruch in Betreff 
de1· Zuerkennung dee Preises modificirend einwirken zu 
wollen, sondern einestbeils im eigentlichen Interesse der 
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Sache, uud andemtheils, um mich selbst gegen den Vor
wurf der Unüberlcgtheit. und Oherlläehlichkeit zu ver
wahren. 

Ich hatte zur Herstellung eines Viehsalzes die Bei
mengung eine:; guten Futterstoffes (Oelkuchen) in einer 
solchen Menge vorgeschlagen, dass sich die Abscheidung 
desselben nicht mehr rentiren kann. Die Denkschrift 
verwirft diesen Vorschlag hauptsächlich aus zwei Grün
deu, nämlich wegen Kostspieligkeit und wegen Mangel 
an Oelkuchen in den österreichischen Staaten. Es heisst 
daselbst pag. 9, Zeile 31: "Was kostete aber dem Land
wirthe ein Centner Salz in diesem Gemenge? Er müsste 
zwei Centner des letzteren kaufen und erhielte damit 
unter Aufwand der doppelten Fracht zu 1 Centner 
Salz 1 Centner Oelkuehen als Beigabe, welch' letzteren 
er unter Annahme der Provision im letzteu Spät
herbste und bei mässiger Veranschlagung der Fracht zur 
Saline und den weiter d'1rt. erwachsenden Kosten mit 
fl. r1 pr. Centner loco Saline Zll bezahlen hätte; es kos
tete also, wenn der Preis für 1 Ceutuer zu ff. 1 ·60 (d. i. 
der Viehsalzpreis in den letzte11 Jahren) genommen wird, 
1 Centner Viehsalz dieser Art (das si11d zwei Centner 
des Gemenges./ fl. 6·50, also mehr als das Hpeisesalz. • 

Mit dieser llcrecl111u11g kann ich mich durchaus 
nicht einverstanden erklären. Das Gemenge vo11 Oel
kuchen und Salz ist eben da~ Viehsalz und niemals kann 
ein Centner Viehsalz gleich sein zwei Ceutnern Viehsalz. 
Uebrigens sind auch die der Berechnung zu Grunde ge
legtc11 Daten nicht richtig Ich habe in meinem Vor
schlage als Minimum der Beimengung 20-25°fo angegeben 
und ausdriicklich erwähnt, dass die Frage, ob .etwa ein 
grössercr Zusatz wünschenswerth sei, von den Landwirthen 
zu beantworten sci11 werde. AuHserdem wies ich auf den 
möglichen theilwejsen Ersatz der Oelkuchen durch Kleien 
hin. Endlich ist der Preis der Oelkuchen mit fl. 5 zu 
hoch angenommen, denn gegenwlirtig koeten Rapskuchen 
loco Wien und Pest ff. 2·50 bis fl. a pr. Centner, Lein
kuchen 6. 4 ·75; da von ersteren mehr erzeugt werden 
und da dieselben billiger sind, so muss man nuf dieselben 
besonders Rücksicht nehmen. Stellt man den Centuer 
Rapskuchen mit fl. 3 und sammt Fracht mit ff. 4, den 
Centuer Salz mit fl. 1 ·60 in Rechnung, so stellt sich 
der Preis eines Centners Viehsalz folgen dermassen heraus: 

20 Pfd. Rapskuchen a Ctr. fl. 4 ..... fl. - ·80 
80 11 Salz :\ Ctr. fl. 1·60 . . . . . . n 1·28 

fl. 2·08 
Das heisst, der Ctr. Viehsalz würde fl. 2·08, der 

Ctr. Salz im Viehs a 1 z fl. 1 ·60 und der Ctr. Rapaku
ehen im Viehs a 1 z fl. 4 kosten. Ja, wollte man, wie 
dies in der Denkschrift geschieht, was aber meiner An
sicht nach durchaus ganz uustatthaft ist, annehmen, dass 
der Landwirth den Wert.h der beigemengten Oelkuchen 
gar nicht in Rechnung zieht, so würde derselbe für 
80 Pfd. Salz 6. 2·08, das ist für einen ·Ctr. Salz fl. 2·60 
zahlen; er würde daher uoch immer eine ganz ansehn
liche Begünstigung in Betreff des Salzpreises gcniessen 
und hätte überdies beinahe 1/ 4 Ctr. Oclkuchen umsonst. 
Durch theilweise Anwendung von Kleien statt Oelkuehen 
würde dieser Vortheil noch bedeutender. Um das Vieh
salz nicht mit zu viel Fracht- und Rückfrachtspesen zu 
belasten, wäre, wie ich auch erwähnte, der Wahl des 



Ortes, wo das Gemenge hergestellt wird, besondere Auf
merksamkeit zu widmen. Die Denkschrift spricht auch 
die Befürchtung aus, es könnten die Oelkucheu verfälscht 
werden. Eine solche Verfälschung scheint mir nicht leicht 
möglich zu sein; eine solche müsste jedenfalls in der 
Oclfabrik vorgenommen werden, da eine nachträgliche 
Beimengung nur unter Zerstörung der Kuchenform 
und nachherigen \Viederherstellung derselben stattfinden 
könnte, was sich auf den ersten Blick als nicht lohnend 
darstellt. Gegen eine Verfälschung in einem grösseren 
Etablissement, aus welchem man jedenfalls die Lieferungen 
beziehen würde, hat mau einestheils eine Garantie in der 
Solidität der Firma, andertheile stünden einer namhaften 
Verunreinigung der Oelsaaten, welche jedenfalls vor dem 
Oelpresseu stattfinden müsste, wesentliche Bedenken 
in Betreff der Qualität und Quantität des Oelausbringens 
entgegen. Geringe Beimengungen, wie sich solche der 
Landwirth übrigens auch ohne Beuützuug der Oelkuchen 
zum Viehsalz oft gefallen lassen muss, sind eben uner
heblich, und namhaftere Verunreinigungen durch Sand etc., 
die öfters vorkommen sollen, sind ganz leicht und ohne 
kostspielige chemische Analyse aufzufinden. 

t Schluss folgt.) 

Verwendung der Steinkohlenschiefer zur 
Ziegelfabrikation. 

Hierüber bringt Dr. E. Richters in Dingler's Poly
techu. Journal folgende Mittheilung aus dem Laboratorium 
der Waldenburger Bergschule: 

Vor Kurzem wurde mir eine grosse Anzahl (22 ver
schiedene Proben) Schieferthoue, welche als sogenannte 
Mittel in den Stcinkohlenflötzen vorkommen, mit der 
Anfrage zugesandt, ob eich dieselben zur Fabrikation von 
Ziegeln eignen würden. Da eine ähnliche Verwerthung 
dieser beim Grubenbetriebe durch ihre massenhafte Anhäu
fung ansserordentlich lästig werdenden Schiefer schon 
vielfach angeregt wor<leu ist, ohne indessen, soviel mir 
bekannt, jemals in grösscrcm Massstabc zur Ausführung 
gekommen zu sein, so dürfte ein speciellcs Eingehen auf 
den Gegenstand mit Berücksichtigung derjenigen Momente, 
welche die Möglichkeit einer derartigen Verwendung über
haupt bedingen, beziehungsweise der Gesichtspunkte, 
welche für mich bei der Beantwortung jener Frage wesent
lich massgebend waren, nicht unzweckmässig erscheinen. 

Zunächst war es mir von Wichtigkeit, das Verhalten 
der Schiefer zum Wasser kennen zu lernen. Die Schiefer 
waren theils mild und lettig, theils derb und steinig 
und nur schwierig zu zerkleinern. Die ersteren zer
fielen nach kurzer Zeit im Wasser vollständig und verwan
delten sich in einen zarten, nach erlangter Consistenz zwar 
em1germaeseu knetbaren ' aber immerhin sehr wenig 
plastischen Brei. Die steinigen Stücke dageg1m waren 
weder durch Behandlung mit kaltem noch mit warmem 
Wasser :?;Um Aufweichen zu bringen; sie zerfielen nicht 
und zeigten eich nach wochenlanger Behandlung mit 
Wasser fast ebenso derb und fest wie vorher. Es lag 
sonach auf der Hand, dass, wenn mau von der Verwen
dung dieser steinigen Schiefer nicht Abstand nehmen 
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wollte, was aus verschiedenen zum Theil später anzudeu
tenden Gründen nicht thuulich erschien, vor ihrer Ver
arbeitung zur eigentlichen Ziegelmasse eine durch mecha
nische Hilfsmittel zu bewerkstelligende Zerkleinerung 
stattfinden musste, wodurch selbstverständlich die Ziegel 
selbst nicht unwesentlich vertheuert wurden. Die milden 
Schiefer konuten wohl durch blosses Einsumpfen in eine 
verarbeitbare Masse verwandelt werden, nicht aber die 
derben und steinigen. 

Der zweite Punkt, auf welchen ich meine Aufmerk
samkeit richtete, war das Bindevermögen oder die P l u. -
s t i c i tä t der Schiefer. Eine gewisse Bildsamkeit ist eine 
Eigenschaft, welche keine gute Ziegelmasse entbehren 
darf. Ist sie nicht in geniigendem Masse vorhanden, so 
beRitzt der Ziegel n,1ch dem Brennen ein sehr lockeres 
Geiüge, er hat nur eine sehr geringe Dichtigkeit und 
nimmt Wasser mit grosser Begierde auf, Eigenschaften, 
die seine baldige Zerstörung zur Folge haben. Die Be
stimmung des Bindevermögens führte ich nach dem bekann
ten von Bischof in Vorschlag gebrachten Verfahren aus. 
Die Priifung hatte das keineswegs erwartete Resultat, dass 
die Plasticität der meisten feste u Schiefer eine um 
mehrere Grade der Bis c h of'schen Scala höhere war, 
als die der lettigen, ans c h einend viel fetteren. Im 
Ganzen erreichte die Plasticität <lcr steinigen Schiefer, 
wenn die wenigen, fast sandsteinartigen Mittel ausge
schlossen wurden, die für eine gute Ziegelmasse erfor
derliche Höhe, was von den lettigen nicht behauptet wer
den konnte. Es lag daher auf der Hand, dass bei der 
Fabrikation von Ziegeln die festen Schiefer nicht ausge
schlossen werden durften, wenn man von dem Bezug 
eines fremden sehr plastischen Thones als zu theuer 
absehlin wollte. Die oben erwähnten iiblen Eigenschaften von 
Ziegeln, welche an> ;r,11 magerem Thone hergestellt worden 
sind, rühren daher, dass die mageren Thone beim Bren
nen nur in sehr geringem Masse schwinden, und daher 
nicht die Eigenschaft besitzen, schon in der gewöhnlichen 
Hitze der Ziegelöfen ohne gleichzeitige Schmelzung zu 
einer festen Masse zusammen zu fritten_ Plasticität uu<l 
Schwindung eines Thones sind zwei in Wechselbeziehung 
und in einem geraden Verhältnisse zu einander stehende 
Eigenschaften. 

(Sclilnss folgt.) 

N o t i z. 
Abschiedsfeier. Am 12._Februar berdteteu die .Pachgenossen 

dem an einen andern Dienstort abberufenen Bergcommissär 
Wilh. Ritter von Fritsch ein Abschi.,dsfest in L:tibllch, wobei 
ihm ein Album mit den Photographien seiner J<,reun<le und eine 
Adresse Uherreicht wurde, in der mit warmen Worten die Au
e1 kennung für seine 1'hätigkeit irnr Belebung des Verein <geistes 
und Hebung des Montanwesens in Krnin, so wie für ~ein so
ciale~ und wisscnschafrlielws Wirken nob~t freundlichsten Wiia
echen fiir sein kiinfti~es Wirken in •einem ue11e11 ßernfskreise 
ausgesprochen wurde. Auch der L11ibaeher 'J'11ruverei11 verau
etaltete ihm zu Ehren nm 1 i. Februar ein Ahschiedsfoet. 

Amt 1 ich e l"'. 

Personalnachrichten. Seine k. und k. Apostolische 1\l11jcstät 
haben mit Allerhöchst<•r Eutschliessung vom 24. Jänner 1870 
dem Lahoranten de.s Haller Hanpt-Probirllmtes, Alex•mder Z i 01-

01 er man n, ans Anlass seiner Versetzung in den Ruhestand, in 
Würdigung seiner vieljältrigen erspricssliehen Dienstleistung, das 
silberne Verdienst.kreuz allergnädigst zu verleihen gnruht. 
(Z- 2545 ddo. 30 Jänner 1870.) 
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Steinkohlen-Bergbau und Seeschiffahrt in 
Bezug ihrer relativen Gefährlichkeit. 

Nach <lem vo1jälirigen grossen Unglücksfalle im 
Plauen 'sehen Gruudc wetteiferten öffentliche Blätter aller 
Art, die Gefährlichkeit des Bergbaues, die V cmntwort
lichkeit und Haftungspflicht der Bergbau-Besitzer für 
derlei Verunglüekungen, die Unerlässlichkeir. eingrcifendster 
Polizeimassrcgeln und dergleichen ausführlichst zu erör
tern, und es wurde nicht unterlassen, gegen den Berg
bau und seine Unternehmer zu dcclamiren und ihnen 
alle denkbare Vcrantwortu11g und polizeiliche Bevormun
dung au den Hals zu wünschen. Besonnenere Stimmen, 
welche in einigen Fachblättern auftrateu, urangen nicht 
genügend durch, man verlangte von der Gesetzgebung 
Hilfe, Schutz und Abwehr im Namen der Humanität, der 
Staatssicherheit u. s. w. Als es endlich zur legislativen 
Arbeit kam, machten sich denn doch die reellen Anforde
rungen- des Rechtes geltend, welches uicht gestattet, _für 
E l cm e n ta rercignissc beliebigen Personen Ilaftuug auf
zulegen, und welches fordert, dass ein Ersatz für ein V er
schuldeu auf dem Nachweise solchen Verschuldens 
bestimmter Personen beruhen müsse! Man kann eben 
im Rechtsstaate Schulu nicht blindlings voraussetzen, 
sondern muss sie beweisen können! Allein nicht die· 
ser Pnnct ist es zunächst, den wir besprechen wollen, 
sondern die seit der trnurigcn Katastrophe vom Plauen'
seheu (}runde um sich greifende Idee von der ganz 
vorzngsweiscn Gefährlichkeit des Bergbaues 
im Allgemci,ncn und des Kol1leuberglrnucs insbesondere. 

Die Jahrbücher für Nationalökn11omie und Statistik 
von Bruno Hil<lehrau<l (Jeua, Verlag von Fricdr. l\laukc) 
bringeu im 1. Heft des Jahrganges 1H70 eine sehr beach
tenswerthe Abhandlung :t,Jebcr die Haftbarkeit und Ent
schädigungspflicht bei den Verungliiclrnngen des Berg
baues" mit besonderer Rücksicht auf Prem;scu, welche 
uns reichliches Material für uachstchcncl<' lletrachtungc„1 lie
fern, bei welchen wir uns erlauben miisscn, sehr Vieles 
<ler genannten gediegenen Abhaudluug zu entnehmen, 
deren Verfa~ser Dr. Adolf Fra 11 z Secrct.iir des oberschlc
~ischen Bergwerks-V creincs ist. 

Vorerst zeigt der V crfasscr, dass die Gemeingefähr
lichkeit der nEiemcntarmächte" nicht blos beim Bergbau, 
sondern auch bei anderen Zweigen menschlicher Gewerb· 
samkcit durch grösscrc Zahlen von V c r u n g 1 ii c k u n gen 
sich bemerkbar mache. So bei dem Maschinenbetrieb 
in allen Zweigen <lcr Industrie, bei Eisenbahnen , bei 
der Schiffahrt. Interessant und sehr belehrend für 
die neuerregkn Verdächtiger des Bergbaues sind einige 
Daten aus der maritimen Statistik. Das englische Blau
buch für 1868 gab eine Gelicrsicht der Sehiffsunfälle 
au den K ii s t e n von Grossbritannien. Von 1855 ·- 1868, 
also in 14 Jahren kamen durch Schifffahrts uufä.lle an 
den hritischenKii~ten allein 60.518 Personen in Ge
fahr, von denen 10.543 wirklich das Leben verloren, 
und zwar in den letzten 5 Jahren: 

1864 hlicben todt 516 
1865 n 698 
1866 " 896 
1867 " ta3:~ 

1868 824 Personen. 

Weit grösscr sind <lic Ziffern für die Verluste an fr e m
d e 11 Küste 11 und n u f h oh c r Sec, womach allein nuf liri
tischen Schiffen im.Jahre 1865 - 1258 

1866 - l!l04 
186 7 - 1660 Personen ums 

Leben kamen. Dabei ist nnr die Handcl~marine in Betracht 
gezogen. Das V crh:iltniss zur Gcsammt-Ma1111schaft der
selben gibt auf 1000 Mann 46 Getiidtctc blos an frem
den Küsten und auf hoher Sec, uu<l zwar nur nach den 
keineswegs vollständigen Mittheilungcu, welche von See
unglücksfällen gesammelt werden köunc11. 

Vergleicht mau damit den Rteinkohlcnbergbau in 
Grossbritaunien, tio t'q!;ebeu die ,Jahn· 1866 uucl 1867 die 
Zifft•r \•on 11H..J 1111cl 11 UO Uctödtdeu. Di1~ Gcsummtzahl 
der brititiche11 Ila11delw1arinc-ßPman111111g wird 1867 auf 
H46.0üü Mau11, die der 8tninkohlL•uarlir.it"r fast gleich hoch, 
326.000 ~fanu, angegeh1111. lTntl hcka1111tlicl1 si11d di1~ groHs
brita11n ischc11 ~tcinkohlc11 licrgban- Ungliicksfillk trut~, jähr
lich verstärktl'-r llcrgJloli)\ei i1111111~r noeh vid zald1„_•ichcr als 
in Dcut:;chland. ~" )\. H. Letrug in demselben Jahre 
18ß7, welches für Grn~8hrit.:11111ie11 1190 getö<ltcte Stein-· 
kohle11IJ1•r~leutP a11fw1:i,t, dic• Zahl der getödteteu Stein-


